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Vorblatt 

 

A. Zielsetzung 

 

Mit dem neuen Chancengleichheitsgesetz soll die tatsächliche Durchsetzung der 

Gleichberechtigung von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst des Landes 

Baden-Württemberg gestärkt und weiter vorangetrieben werden. Wenngleich das 

bisherige Chancengleichheitsgesetz bereits einiges bewirkt hat, ist die Chancen-

gleichheit von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst in Baden-Württemberg 

noch nicht in allen Bereichen vollständig erreicht. Insbesondere in Positionen mit 

Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben sind Frauen vielfach noch deutlich unterre-

präsentiert. Handlungsbedarf besteht daher besonders bei der Förderung von 

Frauen in Führungspositionen und bei der beruflichen Entwicklung von Beschäf-

tigten mit Familien- und Pflegeaufgaben. Zudem soll durch eine Einbeziehung 

der Kommunen in den Geltungsbereich des Gesetzes das Ziel der Chancen-

gleichheit weiter ausgebaut werden. Es löst das bisherige Chancengleichheits-

gesetz ab. 

 

B. Wesentlicher Inhalt 

 

Durch das neue Chancengleichheitsgesetz werden die Kommunen stärker in die 

Pflicht genommen, die Gleichberechtigung zu fördern und voranzubringen. Für 

die Stadt- und Landkreise sowie Städte mit einer Einwohnerzahl ab 50 000 wird 

eine gesetzliche Verpflichtung zur Bestellung Gleichstellungsbeauftragter ge-

schaffen. In Städten und Gemeinden mit weniger als 50 000 Einwohnern ist je-

weils eine Person oder Organisationseinheit zu benennen, die Aufgaben der 

fachlichen und inhaltlichen Begleitung wahrnimmt. Darüber hinaus wird der Gel-

tungsbereich im Bereich von Privatisierungen deutlich ausgeweitet. Die Gremi-

enbesetzung wird nunmehr gesetzlich vorgeschrieben. Weiterhin werden die 

Rechte der Beauftragten für Chancengleichheit sowie deren Stellvertreterin ge-



stärkt. Die Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf wird gestärkt. In diesem 

Punkt spricht das Gesetz Frauen und Männer gleichermaßen an, denn die Ver-

einbarkeit von Familie, Pflege und Beruf betrifft alle Beschäftigte. Die Dienststel-

len haben daher geeignete Rahmenbedingungen zur besseren Vereinbarkeit zu 

schaffen. Weder Frauen noch Männer sollen durch die Inanspruchnahme von 

Teilzeit, Beurlaubungen oder Telearbeit einen Nachteil erleiden. 

 

C. Alternativen 

 

Keine. Solange der Auftrag nach Artikel 3 Absatz 2 des Grundgesetzes zur Ver-

wirklichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern nicht erfüllt ist, be-

darf es weiterhin eines Chancengleichheitsgesetzes. 

 

D. Wesentliche Ergebnisse des Nachhaltigkeitschecks 

 

Im Zuge des demografischen Wandels und des zunehmenden Fachkräfteman-

gels sind Frauen und deren Arbeitskraft auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt auch 

in Zukunft unverzichtbar. Insbesondere die Chancengleichheit von Frauen in Po-

sitionen mit Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben ist zu fördern. Zur Steigerung 

der Arbeitsmotivation und der Lebensqualität hat das Land als Arbeitgeber dafür 

Sorge zu tragen, die Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf allen Beschäf-

tigten zu garantieren. 

 

Durch die verpflichtende Bestellung von Gleichstellungsbeauftragten in den 

Stadt- und Landkreisen sowie den Städten mit einer Einwohnerzahl ab 50 000 

entstehen diesen Körperschaften wesentliche Mehrbelastungen, welche nach Ar-

tikel 71 Absatz 3 der Verfassung des Landes Baden-Württemberg in Höhe von 

50 Prozent für die Wahrnehmung der Aufgaben der externen Gleichstellung im 

entsprechenden Umfang vom Land getragen werden.  

 

Durch die Konkretisierung der Entlastungsregelung für die Beauftragte für Chan-

cengleichheit sind finanzielle Mehraufwendungen nicht zu erwarten. Bei der Fest-

legung der Richtwerte, die für die Dienststellen keine verbindlichen Entlastungs-

zeiten sind, bildet sich lediglich die bisherige Praxis ab. Im Übrigen ist durch die 



Aufgabenwahrnehmung der Beauftragten für Chancengleichheit mit einem nicht 

messbaren Mehrwert für die Arbeitszufriedenheit aller Beschäftigten zu rechnen. 
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Abschnitt 1 

Allgemeine Bestimmungen 

 

§ 1 

Gesetzesziele 

 

(1) Mit diesem Gesetz wird in Erfüllung des Verfassungsauftrags nach Artikel 3 Ab-

satz 2 des Grundgesetzes (GG) die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechti-

gung von Frauen und Männern in dem in § 3 genannten Geltungsbereich gefördert. 

 

(2) Die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern 

erfolgt mit dem Ziel ihrer Gleichstellung und der Beseitigung bestehender sowie der 

Verhinderung künftiger Diskriminierungen wegen des Geschlechts einschließlich des 

Familienstandes, auch um bestehende Nachteile für Frauen abzubauen oder auszu-

gleichen, unter Wahrung des Vorrangs von Eignung, Befähigung und fachlicher Leis-

tung (Artikel 33 Absatz 2 GG). Zu diesem Zweck werden Frauen nach Maßgabe die-

ses Gesetzes gezielt gefördert, insbesondere um Zugangs- und Aufstiegschancen für 

Frauen zu verbessern sowie eine deutliche Erhöhung des Anteils der Frauen in Be-

reichen, in denen sie unterrepräsentiert sind, zu erreichen. 

 

(3) Ziel des Gesetzes ist es zudem, die Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf 

für Frauen und Männer zu verbessern. 

 

§ 2 

Besondere Verantwortung 

 

Die Dienststellen, die Personalvertretungen sowie alle Beschäftigten, insbesondere 

diejenigen mit Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben, fördern die tatsächliche Verwirk-

lichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und berücksichtigen Chan-

cengleichheit als durchgängiges Leitprinzip in allen Aufgabenbereichen der Dienst-

stelle. Dies gilt insbesondere bei Personalwirtschafts- und Personalentwicklungs-

maßnahmen. 

 

§ 3 



Geltungsbereich 

 

(1) Dieses Gesetz gilt für 

 

1. die Behörden des Landes, 

 

2. die Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, die der 

alleinigen Aufsicht des Landes unterstehen, mit Ausnahme der außeruniversitä-

ren wissenschaftlichen Einrichtungen, der kommunalen Stiftungen, der sozialkari-

tativen Stiftungen, der Landesbank Baden-Württemberg, der Landeskreditbank, 

der Sparkassen sowie ihrer Verbände und Verbundunternehmen, des Badischen 

Gemeinde-Versicherungs-Verbands, der Selbstverwaltungskörperschaften der 

Wirtschaft und der freien Berufe, der Sozialversicherungsträger sowie der Lan-

desverbände der Betriebskrankenkassen und Innungskrankenkassen, des Medi-

zinischen Dienstes der Krankenversicherung, der Kassenärztlichen Vereinigung 

Baden-Württemberg und Kassenzahnärztlichen Vereinigung Baden-

Württemberg, 

 

3. die Hochschulen, soweit nicht das Landeshochschulgesetz (LHG) eigene Rege-

lungen enthält, 

 

4. die Gerichte des Landes und 

 

5. den Südwestrundfunk dem Sinne nach. 

 

(2) Auf die Städte und Gemeinden, die Stadt- und Landkreise, die Zweckverbände, 

die Gemeindeverwaltungsverbände, den Kommunalverband für Jugend und Sozia-

les, die Gemeindeprüfungsanstalt, die Datenzentrale, den Kommunalen Versor-

gungsverband, die Nachbarschaftsverbände, die Regionalverbände und den Ver-

band Region Stuttgart finden ausschließlich die Vorschriften der Abschnitte 4 und 6 

Anwendung. 

 

(3) Soweit das Land oder eine kommunale Gebietskörperschaft ein Unternehmen in 

Rechtsformen des Privatrechts gründet oder umwandelt, soll die Anwendung dieses 



Gesetzes im Gesellschaftsvertrag oder in der Satzung vereinbart werden. Gehört 

dem Land oder einer kommunalen Gebietskörperschaft allein oder gemeinsam mit 

anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in ei-

ner Rechtsform des privaten Rechts, sollen in diesem Unternehmen die Vorschriften 

dieses Gesetzes entsprechend gelten. Verfügt das Land oder die kommunale Ge-

bietskörperschaft nicht über eine Mehrheitsbeteiligung an einem Unternehmen in der 

Rechtsform einer juristischen Person des Privatrechts oder einer Personengesell-

schaft, hält aber mindestens einen Geschäftsanteil von 25 Prozent, soll das Land 

oder die kommunale Gebietskörperschaft darauf hinwirken, dass die Vorschriften 

dieses Gesetzes entsprechende Anwendung finden.  

 

§ 4 

Begriffsbestimmungen 

 

(1) Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes sind Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-

mer, Beamtinnen und Beamte, Auszubildende sowie Richterinnen und Richter. Be-

schäftigte im Sinne dieses Gesetzes sind ferner Personen des Südwestrundfunks, 

die arbeitnehmerähnliche Personen nach § 12a des Tarifvertragsgesetzes sind. 

 

(2) Familienaufgaben im Sinne dieses Gesetzes bestehen, wenn eine beschäftigte 

Person mindestens ein Kind unter 18 Jahren tatsächlich betreut. 

 

(3) Pflegeaufgaben im Sinne dieses Gesetzes bestehen, wenn eine beschäftigte 

Person eine nach § 14 Absatz 1 des Elften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XI) pfle-

gebedürftige nahe angehörige Person im Sinne von § 7 Absatz 3 Pflegezeitgesetz 

(PflegeZG) tatsächlich, nicht erwerbsmäßig häuslich pflegt oder betreut. 

 

(4) Dienststellen im Sinne dieses Gesetzes sind die einzelnen Behörden, Verwal-

tungsstellen der in § 3 genannten Körperschaften, Anstalten und Stiftungen sowie die 

Gerichte, die Hochschulen und die Schulen.  

 

(5) Beförderung im Sinne dieses Gesetzes ist auch die Verleihung eines anderen 

Amtes mit höherem Endgrundgehalt ohne Änderung der Amtsbezeichnung, die Über-

tragung eines anderen Amtes mit gleichem Endgrundgehalt und anderer Amtsbe-



zeichnung unter gleichzeitigem Wechsel der Laufbahngruppe, die Verleihung eines 

Richteramtes mit höherem Endgrundgehalt und die Übertragung einer höher zu be-

wertenden Tätigkeit sowie die Gewährung einer Amtszulage. 

 

(6) Eine Unterrepräsentanz von Frauen im Sinne dieses Gesetzes liegt dort vor, wo 

innerhalb eines Geltungsbereichs eines Chancengleichheitsplans in einer Entgelt- 

oder Besoldungsgruppe einer Laufbahn oder in den Funktionen mit Vorgesetzten- 

und Leitungsaufgaben einschließlich der Stellen und Planstellen Vorsitzender Richte-

rinnen und Vorsitzender Richter weniger Frauen als Männer beschäftigt sind.  

 

(7) Frühzeitige Beteiligung im Sinne dieses Gesetzes bedeutet, dass die Beauftragte 

für Chancengleichheit an der Entscheidungsfindung gestaltend mitwirken und Ein-

fluss nehmen kann. Die Beteiligung der Beauftragten für Chancengleichheit soll vor 

Beteiligung der Personalvertretung erfolgen. 

 

Abschnitt 2 

Maßnahmen zur Gleichstellung von Frauen und Männern 

 

§ 5 

Erstellung des Chancengleichheitsplans 

 

(1) Jede personalverwaltende Dienststelle, deren Personalverwaltungsbefugnis 50 

und mehr Beschäftigte umfasst, erstellt mindestens einen Chancengleichheitsplan. In 

den weiteren Dienststellen kann ein Chancengleichheitsplan erstellt werden. Für die 

Ministerien ist jeweils ein gesonderter Chancengleichheitsplan zu erstellen. 

 

(2) Ist die personalverwaltende Dienststelle, deren Personalverwaltungsbefugnis Be-

schäftigte einer nachgeordneten Dienststelle umfasst, an der Personalplanung und 

der Personalauswahl der nachgeordneten Dienststelle nicht unmittelbar beteiligt, 

kann sie von der Erstellung eines Chancengleichheitsplans absehen. Diese Beschäf-

tigten sind in den Chancengleichheitsplan der nachgeordneten Dienststelle aufzu-

nehmen und bei der Berechnung nach Absatz 1 Satz 1 zu berücksichtigen. 

 



(3) In besonders gelagerten Einzelfällen kann mit Genehmigung des jeweiligen 

Fachministeriums und des für Frauenfragen zuständigen Ministeriums von der Erstel-

lung eines Chancengleichheitsplans abgesehen werden. 

 

(4) Der Chancengleichheitsplan ist für die Dauer von sechs Jahren zu erstellen und 

soll bei erheblichen strukturellen Änderungen angepasst werden. Bei der Erstellung 

des Chancengleichheitsplans und seiner Anpassung ist die Beauftragte für Chan-

cengleichheit mit dem Ziel einer einvernehmlichen Regelung frühzeitig zu beteiligen. 

Gegen die Entscheidungen der Dienststellenleitung steht der Beauftragten für Chan-

cengleichheit das Recht der Beanstandung nach § 21 zu.  

 

(5) Die Chancengleichheitspläne und ihre Anpassung sind der Dienstaufsichtsbehör-

de, die ihre Beauftragte für Chancengleichheit beteiligt, vorzulegen. Chancengleich-

heitspläne der übrigen, der alleinigen Aufsicht des Landes unterstehenden Körper-

schaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts sind der Dienststelle, die 

die Rechtsaufsicht ausübt, vorzulegen. 

 

(6) Zusammen mit dem Chancengleichheitsplan ist alle sechs Jahre eine Übersicht 

über die Beschäftigtenstruktur der einzelnen Dienststellen zu erstellen und in der je-

weiligen Dienststelle in geeigneter Weise bekannt zu machen. 

 

§ 6 

Inhalt des Chancengleichheitsplans 

 

(1) Der Chancengleichheitsplan hat eine Bestandsaufnahme und beschreibende 

Auswertung der Beschäftigtenstruktur seines jeweiligen Geltungsbereiches zu enthal-

ten. Im Chancengleichheitsplan ist darzustellen, in welchen Bereichen die Frauen 

unterrepräsentiert sind. Hierfür sind alle sechs Jahre folgende Daten jeweils getrennt 

nach Geschlecht zu erheben und auszuwerten: 

 

1. die Zahl der Beschäftigten, gegliedert nach Voll- und Teilzeittätigkeit, Besol-

dungs-, Entgeltgruppen, Laufbahnen und Berufsgruppen, 

 

2. die Zahl der Beurlaubten,  



 

3. die Zahl der Beschäftigten in Positionen mit Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben 

sowie 

 

4. die Zahl der Auszubildenden, gegliedert nach Laufbahnen und Ausbildungsberuf. 

 

Stichtag ist der 30. Juni des Berichtsjahres. 

 

(2) Der Chancengleichheitsplan hat die Zielvorgabe zu enthalten, mindestens die 

Hälfte der durch Einstellung zu besetzenden Stellen in Bereichen, in denen Frauen 

unterrepräsentiert sind, zur Besetzung durch Frauen vorzusehen. Sind in Bereichen 

der Unterrepräsentanz von Frauen voraussichtlich nicht genügend Frauen mit der 

notwendigen Qualifikation zu gewinnen, können entsprechend weniger Stellen zur 

Besetzung mit Frauen vorgesehen werden. Dies ist im Chancengleichheitsplan dar-

zulegen. Bei Beförderung und der Übertragung höherwertiger Tätigkeiten ist der An-

teil der Frauen in Bereichen, in denen sie in geringerer Zahl beschäftigt sind als 

Männer, deutlich zu erhöhen. Der Vorrang von Eignung, Befähigung und fachlicher 

Leistung ist zu beachten. 

 

(3) Im Chancengleichheitsplan ist festzulegen, mit welchen personellen, organisatori-

schen, fortbildenden und qualifizierenden Maßnahmen die Frauenanteile auf allen 

Ebenen sowie allen Positionen mit Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben in unterre-

präsentierten Bereichen erhöht werden, bis eine paritätische Besetzung erreicht ist. 

Zur Erreichung der Parität kann sich die Zielvorgabe an dem Geschlechteranteil der 

vorangegangenen Entgelt- oder Besoldungsgruppe einer Laufbahn orientieren. 

 

§ 7 

Bekanntmachung, Veröffentlichung 

 

(1) Der Chancengleichheitsplan ist in angemessener Zeit nach Beginn seiner Gel-

tungsdauer in den vom Geltungsbereich des Chancengleichheitsplans erfassten 

Dienststellen an geeigneter Stelle zur Einsicht auszulegen, auszuhängen oder in 

sonstiger geeigneter Weise bekannt zu machen. 

 



(2) Die Chancengleichheitspläne und die Zwischenberichte nach § 8 Absatz 1 sind 

jeweils im Internet zu veröffentlichen. Die Chancengleichheitspläne und Zwischenbe-

richte der Ministerien sind darüber hinaus auf der Landesseite im Internet zu veröf-

fentlichen.  

 

§ 8 

Erfüllung des Chancengleichheitsplans 

 

(1) Nach drei Jahren (Zwischenbericht) und im nächsten Chancengleichheitsplan 

stellt jede Dienststelle, die den Chancengleichheitsplan erstellt, den Stand der Erfül-

lung der im Chancengleichheitsplan festgelegten Zielvorgaben fest. Die jeweils zu-

ständige Beauftragte für Chancengleichheit ist frühzeitig zu beteiligen. Werden die 

Zielvorgaben nicht erreicht, ist darzulegen, weshalb von den Zielvorgaben des Chan-

cengleichheitsplans abgewichen wird und welche Gegenmaßnahmen ergriffen wer-

den. Hierfür sind folgende Daten jeweils getrennt nach Geschlecht zu erheben und 

auszuwerten:  

 

1. die Zahl der Beschäftigten, gegliedert nach Voll- und Teilzeittätigkeit, Besol-

dungs-, Entgeltgruppen, Laufbahnen und Berufsgruppen, 

 

2. die Zahl der Stellenausschreibungen, Bewerbungen, Einstellungen, Beförderun-

gen, Höhergruppierungen,  

 

3. die Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Fortbildungen in Bereichen, 

in denen Frauen unterrepräsentiert sind und 

 

4. die Gremienbesetzung nach § 13.  

 

Stichtag ist der 30. Juni des Berichtsjahres. 

 

(2) Der Zwischenbericht ist der Dienstaufsichtsbehörde, die ihre Beauftragte für 

Chancengleichheit beteiligt, vorzulegen. Bei den der alleinigen Aufsicht des Landes 

unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts 



berichtet die Dienststelle der Rechtsaufsichtsbehörde, die ihre Beauftragte für Chan-

cengleichheit beteiligt. 

 

(3) Auf die Erfüllung des Chancengleichheitsplans achtet die jeweils aufsichtführende 

Behörde, die ihre Beauftragte für Chancengleichheit beteiligt. Soweit Verstöße fest-

gestellt werden und sie nicht im Rahmen der im Gesetz gegebenen Möglichkeiten 

behoben werden können, sind die Gründe hierfür bei der Aufstellung des nächsten 

Chancengleichheitsplans darzulegen. 

 

(4) Bei erheblichen Abweichungen von den Zielvorgaben des Chancengleichheits-

plans kann sich die Dienstaufsichtsbehörde unter frühzeitiger Beteiligung ihrer Beauf-

tragten für Chancengleichheit in begründeten Fällen von der betreffenden Dienststel-

le die Zustimmung bei jeder weiteren Einstellung oder Beförderung vorbehalten. 

 

§ 9 

Ausschreibung von Stellen 

 

(1) In Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, sind alle Stellen grundsätz-

lich in der Dienststelle sowie öffentlich auszuschreiben. Ausschreibungen müssen 

geschlechtsneutral erfolgen, es sei denn, ein bestimmtes Geschlecht ist unverzicht-

bare Voraussetzung für die Tätigkeit. Die Ausschreibung ist so abzufassen, dass 

Frauen ausdrücklich zur Bewerbung aufgefordert werden. 

 

(2) Soweit zwingende dienstliche Belange nicht entgegenstehen, ist in der Aus-

schreibung darauf hinzuweisen, dass Vollzeitstellen grundsätzlich teilbar sind. Dies 

gilt auch für Stellen mit Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben. 

 

(3) Die Beauftragte für Chancengleichheit soll bei allen Ausschreibungen frühzeitig 

beteiligt werden. Bei Ausnahmen von den Grundsätzen nach Absatz 1 Satz 1 und 

Absatz 2 ist die Beauftragte für Chancengleichheit frühzeitig zu beteiligen. 

 

(4) § 11 Absätze 2 bis 3 des Landesbeamtengesetzes gilt entsprechend. 

 

§ 10 



Bewerbungsverfahren 

 

(1) Soweit möglich sind in Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, min-

destens ebenso viele Frauen wie Männer oder alle Bewerberinnen zum Bewer-

bungsgespräch zu laden, soweit sie das in der Ausschreibung vorgegebene Anforde-

rungs- und Qualifikationsprofil aufweisen. 

 

(2) Fragen nach dem Familienstand, einer bestehenden oder geplanten Schwanger-

schaft oder geplanten Elternzeit sowie danach, wie bestehende oder geplante Fami-

lien- oder Pflegeaufgaben neben dem Beruf gewährleistet werden können, sind un-

zulässig. 

 

(3) Bei der Stellenbesetzung kann die Beauftragte für Chancengleichheit an dem 

Bewerbungsverfahren teilnehmen.  

 

§ 11 

Einstellung, beruflicher Aufstieg und Vergabe von Ausbildungsplätzen 

 

(1) In Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, hat die Dienststelle unter 

Wahrung des Vorrangs von Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung (Artikel 33 

Absatz 2 GG) nach Maßgabe der Zielvorgaben des Chancengleichheitsplans und 

entsprechender Personalplanung bei der Besetzung von Stellen, insbesondere mit 

Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben sowie von Stellen für die Berufsausbildung und 

bei der Beförderung, diese vorrangig zu berücksichtigen. 

 

(2) Bei der Beurteilung der Eignung sind die in den Familien- und Pflegeaufgaben 

und in ehrenamtlicher Tätigkeit erworbenen überfachlichen Kompetenzen einzube-

ziehen, soweit sie für die vorgesehene Tätigkeit von Bedeutung sind und in das Be-

werbungsverfahren eingebracht werden. 

 

(3) Bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung können Frauenförde-

rung, Behinderteneigenschaft und Dienstalter als zusätzliche Hilfskriterien berück-

sichtigt werden. Bei Vorliegen gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung 

von Frauen und Männern dürfen geringere aktive Dienst- oder Beschäftigungszeiten, 



Inanspruchnahme von Elternzeit, Familienpflegezeit, Pflegezeit, Telearbeit und flexib-

len Arbeitszeitmodellen sowie Reduzierungen der Arbeitszeit, Beurlaubungen oder 

Verzögerungen beim Abschluss einzelner Ausbildungsgänge auf Grund der Betreu-

ung von Kindern oder pflegebedürftigen Personen nicht berücksichtigt werden. Fer-

ner sind Familienstand oder Einkommen der Partnerin oder des Partners nicht zu 

berücksichtigen. 

 

(4) Die Dienststelle hat die Beauftragte für Chancengleichheit an der Entscheidung 

über jede Einstellung und Beförderung frühzeitig zu beteiligen. Ihr sind die entschei-

dungsrelevanten Daten mitzuteilen und die erforderlichen Bewerbungsunterlagen 

frühzeitig zur Einsicht vorzulegen. Hiervon erfasst sind auch die Bewerbungsunterla-

gen männlicher Mitbewerber, die die vorgesehenen Voraussetzungen für die Beset-

zung der Personalstelle oder des zu vergebenden Amtes erfüllen. Personalakten darf 

die Beauftragte für Chancengleichheit nur mit Zustimmung der Betroffenen einsehen. 

 

§ 12 

Fort- und Weiterbildung 

 

(1) Die berufliche Fort- und Weiterbildung weiblicher Beschäftigter wird gefördert. 

Insbesondere sollen dazu Fortbildungsmaßnahmen angeboten werden, die eine Wei-

terqualifikation ermöglichen oder auf die Übernahme von Tätigkeiten vorbereiten in 

Bereichen der Unterrepräsentanz von Frauen. Bei der Planung und Gestaltung der 

Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen ist der Beauftragten für Chancengleichheit Ge-

legenheit zur Beteiligung zu geben. 

 

(2) Bei innerbehördlichen Dienstbesprechungen und bei geeigneten Veranstaltungen 

der beruflichen Fortbildung, insbesondere auch bei Fortbildungsmaßnahmen für Füh-

rungskräfte, sind Themen zur Chancengleichheit von Frauen und Männern vorzuse-

hen. 

 

(3) Bei allen beruflichen Fortbildungsmaßnahmen sollen Frauen entsprechend ihrem 

Anteil an der Zielgruppe der Fortbildungsmaßnahme berücksichtigt werden. Frauen 

sollen verstärkt als Leiterinnen und Referentinnen für Fortbildungsveranstaltungen 

eingesetzt werden. Der Beauftragten für Chancengleichheit ist bei der Auswahl der 



Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Fortbildungsmaßnahmen, die eine Weiterqualifi-

kation ermöglichen oder auf die Übernahme von Tätigkeiten in Bereichen der Unter-

repräsentanz von Frauen vorbereiten, Gelegenheit zur Beteiligung zu geben. 

 

(4) Bei der Ausgestaltung und Durchführung von beruflichen Fort- und sonstigen 

Weiterbildungsveranstaltungen soll auch darauf geachtet werden, dass den Beschäf-

tigten mit zu betreuenden Kindern oder pflegebedürftigen nahe angehörige Personen 

eine Teilnahme möglich ist. Möglichkeiten der Kinderbetreuung sollen im Bedarfsfall 

angeboten werden. 

 

§ 13 

Gremien 

 

(1) In Gremien, für die dem Land ein Berufungs-, Entsende- oder Vorschlagsrecht 

zusteht, müssen ab 01.01.2017 mindestens 40 Prozent der durch das Land zu be-

stimmenden Mitglieder Frauen sein, soweit nicht eine Ausnahme aus besonderen 

Gründen nach Absatz 5 vorliegt. 

 

(2) Wird ein Gremium gebildet oder wiederbesetzt von einer Stelle, die nicht zur un-

mittelbaren Landesverwaltung gehört, ist auf eine Besetzung des Gremiums mit min-

destens 40 Prozent Frauen hinzuwirken. 

 

(3) Es ist das Ziel, ab dem 1. Januar 2019 die in Absatz 1 genannten Anteile auf 50 

Prozent zu erhöhen. Steht dem Land insgesamt eine ungerade Anzahl an Gremien-

sitzen zu, darf das Ungleichgewicht zwischen Frauen und Männer nur einen Sitz be-

tragen. 

 

(4) Gremien im Sinne von Absatz 1 sind solche, die auf gesetzlicher Grundlage beru-

hen, insbesondere Beiräte, Kommissionen, Verwaltungs- und Aufsichtsräte sowie 

sonstige Kollegialorgane und vergleichbare Mitwirkungsgremien, unabhängig von 

ihrer Bezeichnung. 

 

(5) Ausnahmen sind nur aus besonderen Gründen zulässig, die aktenkundig zu ma-

chen sind. Besondere Gründe sind insbesondere dann gegeben, wenn die Ausübung 



des Mandats in einem Gremium an einen bestimmten Dienstposten geknüpft ist, der 

einen fachlichen Bezug zum auszuübenden Mandat hat. 

 

(6) Bei der Gremienbesetzung ist die Beauftragte für Chancengleichheit in den ein-

zelnen Dienststellen frühzeitig zu beteiligen. 

 

(7) Absatz 1 gilt nicht, soweit die Mitgliedschaft in Gremien durch eine auf einer 

Rechtsnorm oder Satzung beruhenden Wahl begründet wird. 

 

§ 14 

Erreichen der Parität 

 

(1) Soweit das Gesetzesziel der weitgehenden paritätischen Besetzung von Frauen 

und Männern in allen Entgelt- oder Besoldungsgruppen einer Laufbahn und in den 

Funktionen mit Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben einschließlich der Stellen und 

Planstellen Vorsitzender Richterinnen und Vorsitzender Richter erreicht ist, ist die 

jeweilige Dienststelle von folgenden Vorschriften entbunden: 

 

1. Erstellung eines Chancengleichheitsplans (§ 5), 

 

2. Erstellung eines Zwischenberichtes (§ 8) und 

 

3. Aufforderung zur Bewerbung von Frauen (§ 9 Absatz 1 Satz 3). 

 

(2) Die Dienststelle hat unter frühzeitiger Beteiligung ihrer Beauftragten für Chancen-

gleichheit im Abstand von zwei Jahren zu prüfen, ob die paritätische Besetzung wei-

terhin gewahrt ist und sie von den Vorschriften des Absatzes 1 entbunden bleibt. Die 

Beauftragte für Chancengleichheit kann die Entscheidung der Dienststelle nach § 21 

beanstanden. 

 

Abschnitt 3 

Beauftragte für Chancengleichheit, Stellvertreterin 

 

§ 15 



Bestellung 

 

(1) In jeder Dienststelle mit 50 und mehr Beschäftigten und in jeder personalverwal-

tenden Dienststelle, deren Personalverwaltungsbefugnis 50 und mehr Beschäftigte 

umfasst, ist eine Beauftragte für Chancengleichheit und ihre Stellvertreterin nach 

vorheriger Wahl zu bestellen. Bei den Hochschulen gelten die Angehörigen des wis-

senschaftlichen und künstlerischen Personals nach § 44 LHG nicht als Beschäftigte 

im Sinne dieser Bestimmung. Die regelmäßige Amtszeit beträgt vier Jahre. In allen 

anderen Dienststellen ist eine Ansprechpartnerin für die weiblichen Beschäftigten 

und die zuständige Beauftragte für Chancengleichheit zu bestellen. Eine Ansprech-

partnerin kann auch für einen Teil der Dienststelle bestellt werden, der räumlich von 

dem Hauptsitz der Dienststelle entfernt seinen Sitz hat. 

 

(2) Zuständig für eine Dienststelle nach Absatz 1 Satz 3 ist die Beauftragte für Chan-

cengleichheit der nächsthöheren Dienststelle. 

 

(3) In jedem Staatlichen Schulamt ist für den Bereich der Lehrkräfte an Grund-, 

Werkreal-, Haupt-, Real-, Gemeinschaftsschulen und Sonderpädagogischen Bil-

dungs- und Beratungszentren aus deren Kreis nach vorheriger Ausschreibung eine 

Beauftragte für Chancengleichheit zu bestellen. 

 

(4) In jedem Regierungspräsidium ist zusätzlich zur Beauftragten für Chancengleich-

heit eine fachliche Beraterin aus dem Bereich Schule zu bestellen. Absatz 1 Satz 2 

gilt entsprechend. Die fachliche Beraterin nimmt in Abstimmung mit der Beauftragten 

für Chancengleichheit deren Aufgaben und Rechte wahr, soweit Maßnahmen der 

Dienststelle ausschließlich die Schulen betreffen. 

 

§ 16 

Verfahren zur Bestellung 

 

(1) Wahlberechtigt sind alle weiblichen Beschäftigten der Dienststelle. Nicht wahlbe-

rechtigt sind die unter Wegfall der Bezüge beurlaubten Bediensteten. Wer zu einer 

anderen Dienststelle abgeordnet ist, wird in ihr wahlberechtigt und verliert das Wahl-



recht bei der bisherigen Dienststelle. Satz 3 gilt nicht bei Abordnungen zur Teilnahme 

an Lehrgängen. 

 

(2) Wählbar für das Amt der Beauftragten für Chancengleichheit und der Stellvertre-

terin sind die weiblichen Beschäftigten der Dienststelle. Absatz 1 Satz 2 und 3 gilt 

entsprechend. 

 

(3) Die Beauftragte für Chancengleichheit und ihre Stellvertreterin werden in einem 

Wahlverfahren in getrennten Wahlgängen nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl 

gewählt. Die Wahl hat den Grundsätzen der allgemeinen, unmittelbaren, freien, glei-

chen und geheimen Wahl zu entsprechen. Das Verfahren für die Durchführung der 

Wahl wird durch Rechtsverordnung der Landesregierung geregelt. 

 

(4) Findet sich nur eine zur Ausübung des Amtes bereite Beschäftigte, kann die 

Dienststelle von der weiteren Durchführung des Wahlverfahrens absehen und diese 

zur Beauftragten für Chancengleichheit bestellen. Findet sich aus dem Kreis der 

weiblichen Beschäftigten keine zur Ausübung des Amtes bereite Person, kann die 

Dienststelle auch einen zur Ausübung bereiten männlichen Beschäftigten zum Be-

auftragten für Chancengleichheit bestellen. Anderenfalls hat die Dienststelle das 

Wahlverfahren nach sechs Monaten zu wiederholen. Gleiches gilt für die Stellvertre-

tung. 

 

(5) Die Wahl der Beauftragten für Chancengleichheit und ihrer Stellvertreterin kann 

beim Verwaltungsgericht angefochten werden, wenn gegen wesentliche Vorschriften 

über das Wahlrecht, die Wählbarkeit oder das Wahlverfahren verstoßen worden und 

eine Berichtigung nicht erfolgt ist, es sei denn, dass durch den Verstoß das Wahler-

gebnis nicht geändert oder beeinflusst werden konnte. Zur Anfechtung berechtigt 

sind mindestens drei Wahlberechtigte, alle Bewerberinnen oder die Dienststellenlei-

tung. Die Anfechtung ist nur binnen einer Frist von zwei Wochen, von dem Tag der 

Bekanntgabe des Wahlergebnisses an gerechnet, zulässig. 

 

§ 17 

Erlöschen der Bestellung, Widerruf, Neubestellung 

 



(1) Die Bestellung zur Beauftragten für Chancengleichheit erlischt mit Ablauf der 

Amtszeit, der Niederlegung des Amtes, ihrem Ausscheiden aus der Dienststelle oder 

ihrer nicht nur vorübergehenden Verhinderung von mehr als sechs Monaten. 

 

(2) Die Dienststellenleitung darf die Bestellung zur Beauftragten für Chancengleich-

heit nur auf deren Verlangen oder wegen grober Verletzung ihrer gesetzlichen Ver-

pflichtung widerrufen. 

 

(3) Ist die Bestellung erloschen oder widerrufen worden, ist die Stellvertreterin mit 

ihrem Einverständnis bis zum Ende der laufenden Amtszeit zur Beauftragten für 

Chancengleichheit zu bestellen. Anderenfalls hat die Dienststellenleitung aus der 

Liste der für das Amt der Beauftragten für Chancengleichheit nicht gewählten Be-

schäftigten die Person mit der nächsthöheren Stimmenzahl bis zum Ende der laufen-

den Amtszeit zur Beauftragten für Chancengleichheit zu bestellen. Ist eine solche 

nicht vorhanden, hat die Dienststelle aus dem Kreis der weiblichen Beschäftigten die 

Beauftragte für Chancengleichheit zu bestellen. § 16 Absatz 4 Satz 2 findet entspre-

chende Anwendung. Die Bestellung ist nur mit Einverständnis der zu bestellenden 

Beschäftigten vorzunehmen. 

 

(4) Die Absätze 1 und 2 gelten für die Stellvertreterin entsprechend. Ist die Bestellung 

zur Stellvertreterin erloschen oder widerrufen worden, findet Absatz 3 Sätze 2 bis 5 

entsprechende Anwendung. Gleiches gilt bei Nachrücken der Stellvertreterin in das 

Amt der Beauftragten für Chancengleichheit nach Absatz 3 Satz 1. 

 

§ 18 

Rechtsstellung 

 

(1) Die Beauftragte für Chancengleichheit ist der Dienststellenleitung unmittelbar zu-

geordnet und hat ein unmittelbares Vortragsrecht. Sie ist in der Ausübung ihrer Tä-

tigkeit nicht an Weisungen gebunden. 

 

(2) Die Beauftragte für Chancengleichheit ist mit den zur Erfüllung ihrer Aufgaben 

notwendigen räumlichen, personellen und sachlichen Mitteln auszustatten. Ihr ist die 



Teilnahme an spezifischen Fortbildungsveranstaltungen zu ermöglichen, soweit die-

se für ihre Tätigkeit erforderlich ist. 

 

(3) Die Dienststellenleitung hat die Beauftragte für Chancengleichheit im erforderli-

chen Umfang von ihren anderweitigen dienstlichen Verpflichtungen zu entlasten. Un-

ter Berücksichtigung der Struktur der jeweiligen Dienststelle beträgt die Entlastung in 

der Regel in personalverwaltenden Dienststellen mit mehr als 300 Beschäftigten 

mindestens 50 Prozent der vollen regelmäßigen Arbeitszeit. Bei einer Beschäftigten-

zahl von mehr als 600 Beschäftigten wird die Beauftragte für Chancengleichheit in 

der Regel im Umfang der Regelarbeitszeit einer Vollzeitkraft entlastet. Bei den Hoch-

schulen gelten die Angehörigen des wissenschaftlichen und künstlerischen Perso-

nals nach § 44 LHG nicht als Beschäftigte im Sinne dieser Vorschrift. Soweit die Be-

auftragte für Chancengleichheit eine Teilzeitbeschäftigung ausübt, wird auf die Mög-

lichkeit der Aufgabendelegation nach § 22 Absatz 2 verwiesen.  

 

(4) Bei Uneinigkeit über den Umfang der Entlastung kann die Dienststelle oder die 

Beauftragte für Chancengleichheit eine Schlichtungsstelle anrufen. Die Schlichtungs-

stelle besteht aus einer Vertreterin oder einem Vertreter des für Frauenfragen zu-

ständigen Ministeriums (Vorsitz), einer Vertreterin oder einem Vertreter des betroffe-

nen Fachministeriums und einer dritten Person mit Befähigung zum Richteramt, die 

der baden-württembergischen Arbeits- oder Verwaltungsgerichtsbarkeit angehört und 

von dem für Frauenfragen zuständigen Landtagsausschuss zu benennen ist. Das 

Nähere wird durch Rechtsverordnung des für Frauenfragen zuständigen Ministeriums 

geregelt. 

 

(5) Die Beauftragte für Chancengleichheit darf wegen ihrer Tätigkeit weder allgemein 

noch in ihrer beruflichen Entwicklung benachteiligt werden. Die Beauftragte für 

Chancengleichheit darf gegen ihren Willen nur umgesetzt, versetzt oder abgeordnet 

werden, wenn dies aus dringenden dienstlichen Gründen auch unter Berücksichti-

gung ihrer Funktion als Beauftragte für Chancengleichheit unvermeidbar ist. In die-

sem Fall ist die Zustimmung der vorgesetzten Dienststelle, die ihre Beauftragte für 

Chancengleichheit beteiligt, notwendig. § 15 Absätze 2 und 4 des Kündigungs-

schutzgesetzes gelten entsprechend. 

 



(6) Die Beauftragte für Chancengleichheit und ihre Stellvertreterin sind verpflichtet, 

über die persönlichen Verhältnisse von Beschäftigten und andere vertrauliche Ange-

legenheiten in der Dienststelle auch über die Zeit ihrer Bestellung hinaus Stillschwei-

gen zu bewahren. Die Verschwiegenheitspflicht gilt auch für die Ansprechpartnerin-

nen und für die fachlichen Beraterinnen. 

 

§ 19 

Grundsätze für die Zusammenarbeit 

 

(1) Die Dienststellenleitung legt zu Beginn der Amtszeit der Beauftragten für Chan-

cengleichheit im Einvernehmen mit der Beauftragten für Chancengleichheit die nähe-

ren Einzelheiten der Zusammenarbeit fest. 

 

(2) Die Beauftragte für Chancengleichheit ist in dem für die sachgerechte Wahrneh-

mung ihrer Aufgaben und Beteiligungsrechte erforderlichen Umfang frühzeitig und 

umfassend zu unterrichten. Ihr sind die hierfür erforderlichen Unterlagen frühzeitig 

vorzulegen und alle erforderlichen Informationen und Auskünfte zu erteilen. 

 

(3) Die Beauftragte für Chancengleichheit kann an der regelmäßig stattfindenden 

Besprechung der Dienststellenleitung mit den anderen Führungskräften der Dienst-

stelle teilnehmen. Dies gilt nicht, soweit die Dienststelle einen Bezug zu den der Be-

auftragten für Chancengleichheit nach diesem Gesetz zugewiesenen Aufgaben aus-

schließt. 

 

§ 20 

Sonstige Aufgaben und Rechte 

 

(1) Die Beauftragte für Chancengleichheit achtet auf die Durchführung und Einhal-

tung dieses Gesetzes und unterstützt die Dienststellenleitung bei dessen Umsetzung. 

Sie ist an sonstigen allgemeinen personellen sowie sozialen und organisatorischen 

Maßnahmen ihrer Dienststelle, soweit diese Auswirkungen auf die berufliche Situati-

on weiblicher Beschäftigter haben können, frühzeitig zu beteiligen. 

 



(2) Die Beauftragte für Chancengleichheit hat ein Initiativrecht für Maßnahmen zur 

gezielten beruflichen Förderung von Frauen. Sie kann sich innerhalb ihrer Dienststel-

le zu fachlichen Fragen der Gleichberechtigung von Frauen und Männern, der beruf-

lichen Förderung von Frauen und der Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf 

äußern. Sie kann während der Arbeitszeit Sprechstunden durchführen und einmal im 

Jahr eine Versammlung der weiblichen Beschäftigten der Dienststelle einberufen. 

 

(3) Weibliche Beschäftigte können sich in ihren Angelegenheiten ohne Einhaltung 

des Dienstweges an die Beauftragte für Chancengleichheit ihrer Dienststelle wen-

den. 

 

(4) Den Beauftragten für Chancengleichheit ist Gelegenheit zum Erfahrungsaus-

tausch untereinander zu geben. 

 

(5) Die Rechte der Personalvertretungen bleiben unberührt. 

 

§ 21 

Beanstandungsrecht 

 

(1) Hält die Beauftragte für Chancengleichheit eine Maßnahme für unvereinbar mit 

diesem Gesetz oder mit anderen Vorschriften über die Gleichbehandlung von Frauen 

und Männern, hat sie das Recht, diese Maßnahme binnen einer Woche nach ihrer 

Unterrichtung schriftlich zu beanstanden. Bei unaufschiebbaren Maßnahmen kann 

die Dienststelle die Frist auf zwei Arbeitstage verkürzen. Im Fall der fristgerechten 

Beanstandung hat die Dienststellenleitung ihrer Dienststelle unter Beachtung der 

Einwände neu zu entscheiden. Die Ablehnung der Beanstandung ist gegenüber der 

Beauftragten für Chancengleichheit schriftlich zu begründen.  

 

(2) Die beanstandete Maßnahme soll vor Ablauf der Frist und vor der Entscheidung 

der Dienststellenleitung nach Absatz 1 Satz 3 nicht vollzogen werden. 

 

(3) Wird die Beauftragte für Chancengleichheit nicht oder nicht rechtzeitig nach Maß-

gabe dieses Gesetzes beteiligt, soll der Vollzug bis zum Ablauf einer Woche nach 

Unterrichtung der Beauftragten für Chancengleichheit ausgesetzt werden. 



 

(4) Die Beauftragte für Chancengleichheit kann sich unter Einhaltung des Dienstwe-

ges über die jeweils nächsthöhere Behörde an die oberste Dienstbehörde wenden 

und insbesondere Beanstandungen, denen auch die nächsthöhere Behörde nicht 

abhilft, binnen einer Woche nach Unterrichtung zur Klärung vorlegen.  

 

(5) Bei Fragen von allgemeiner frauenpolitischer Bedeutung kann sich die Beauftrag-

te für Chancengleichheit an das für Frauenfragen zuständige Ministerium wenden. 

 

§ 22 

Aufgaben der Stellvertreterin 

 

(1) Die Stellvertreterin wird grundsätzlich im Vertretungsfall tätig. 

 

(2) Abweichend von Absatz 1 kann die Beauftragte für Chancengleichheit der Stell-

vertreterin mit deren Einverständnis Aufgaben zur eigenständigen Erledigung über-

tragen. Eine Änderung oder Aufhebung der Delegationsentscheidung nach Satz 1 

kann die Beauftragte für Chancengleichheit jederzeit ohne Zustimmung der Stellver-

treterin vornehmen. § 18 Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. Eine Aufgabendelegati-

on ist gegenüber der Dienststelle und Personalvertretung anzuzeigen. 

 

(3) Die Stellvertreterin hat die von der Beauftragten für Chancengleichheit vorgege-

benen Leitlinien der Chancengleichheitsarbeit zu beachten. Die Gesamtverantwor-

tung für die Aufgabenerledigung verbleibt bei der Beauftragten für Chancengleich-

heit. 

 

(4) Wird die Stellvertreterin nach Absatz 1 im Vertretungsfall tätig, ist sie anstelle der 

Beauftragten für Chancengleichheit mit Beginn der Vertretungstätigkeit in dem Aus-

maß ihrer Tätigkeit als Stellvertreterin von anderweitigen Tätigkeiten nach § 18 Ab-

satz 3 zu entlasten. Im Falle des Absatzes 2 Satz 1 wird die Stellvertreterin anstelle 

der Beauftragten für Chancengleichheit entsprechend der Aufgabendelegation ent-

lastet. 

 

§ 23 



Arbeitskreis der Beauftragten für Chancengleichheit der Ministerien und des Rech-

nungshofs 

 

(1) Die Beauftragten für Chancengleichheit der Ministerien und des Rechnungshofs 

bilden den Arbeitskreis Chancengleichheit (AKC). Dieser tritt regelmäßig zusammen. 

Der AKC gibt sich selbst eine Geschäftsordnung. 

 

(2) An den Sitzungen des Arbeitskreises können teilnehmen: 

 

1. eine Vertreterin oder ein Vertreter des für Frauenfragen zuständigen Ministeri-

ums, 

 

2. die Beauftragten für Chancengleichheit der Regierungspräsidien nach Maßgabe 

der Geschäftsordnung und 

 

3. weitere Personen, deren Teilnahme in der Geschäftsordnung vorgesehen ist. 

 

(3) Die Möglichkeit, weitere Arbeitskreise zur Koordinierung der Arbeit der Beauftrag-

ten für Chancengleichheit einzurichten, bleibt unberührt. 

 

(4) Näheres regelt die Geschäftsordnung. 

 

Abschnitt 4 

Regelungen für Städte, Gemeinden, Stadt- und Landkreise sowie sonstige Körper-

schaften und Anstalten 

 

§ 24 

Kommunale Gleichstellungspolitik 

 

Die Verwirklichung des Verfassungsgebots der Gleichberechtigung von Frauen und 

Männern ist auch eine kommunale Aufgabe. Die Städte und Gemeinden sowie Stadt- 

und Landkreise wirken auf die Chancengleichheit und Gleichstellung von Frauen in 

allen gesellschaftlichen Bereichen, insbesondere in Beruf, öffentlichem Leben, Bil-

dung und Ausbildung, Familie sowie in den Bereichen der sozialen Sicherheit hin. 



Sie stellen durch geeignete Maßnahmen sicher, dass Frauen gefördert und gestärkt 

werden und Chancengleichheit als durchgängiges Leitprinzip in allen kommunalen 

Aufgabenbereichen berücksichtigt sowie inhaltlich und fachlich begleitet wird. 

 

§ 25 

Beauftragte 

 

(1) In jedem Stadt- und Landkreis sowie in Städten mit einer Einwohnerzahl ab 

50 000 ist eine hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte zu bestellen, die die Frau-

enförderung und gesellschaftliche Gleichstellung von Frauen und Männern wahr-

nimmt. Sie sind in der Ausübung ihrer Tätigkeit nicht an Weisungen gebunden. 

 

(2) Städte und Gemeinden mit einer Einwohnerzahl unter 50 000 benennen jeweils 

eine Person oder eine Organisationseinheit, die die Aufgaben der Frauenförderung 

und der Chancengleichheit in der Stadt oder der Gemeinde wahrnimmt. 

 

(3) Die Beauftragten nach den Absätzen 1 und 2 wirken auf die Gleichberechtigung 

von Frauen und Männern in Familie, Beruf, öffentlichem Leben und Verwaltung hin. 

Neben den verwaltungsinternen Aufgaben obliegt ihnen auch, die gesellschaftliche 

Position der Frauen zu stärken und zu fördern. 

 

§ 26 

Aufgaben, Rechte 

 

(1) Die Beauftragten nach § 25 Absätze 1 und 2 beraten die Städte und Gemeinden 

sowie Stadt- und Landkreise in Fragen der Gleichstellungspolitik und arbeiten mit der 

Verwaltung zusammen. Zudem nehmen die Gleichstellungsbeauftragten der Land-

kreise neben ihren eigenen Aufgaben die Koordination der mit den Gleichstellungs-

fragen befassten Personen oder Organisationseinheiten bei den kreisangehörigen 

Gemeinden wahr. 

 

(2) Die Beauftragten nach § 25 Absätze 1 und 2 sind bei allen Vorhaben der Städte 

und Gemeinden sowie Stadt- und Landkreise, soweit die spezifischen Belange von 

Frauen betroffen sind, frühzeitig zu beteiligen. Über die jeweilige Stellungnahme in-



formiert die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister den Gemeinderat sowie die 

Landrätin oder der Landrat den Kreistag. 

 

(3) Den Beauftragten nach § 25 Abätze 1 und 2 stehen zur Wahrnehmung der be-

hördeninternen Frauenförderung insbesondere folgende Rechte zu: 

 

1. In Angelegenheiten der behördeninternen Frauenförderung haben sie ein unmit-

telbares Vortragsrecht bei der Behördenleitung. 

 

2. Bei Stellenbesetzungen können sie an Vorstellungs- und Auswahlgesprächen 

teilnehmen. 

 

3. Bei der Planung und Gestaltung von Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen ist 

ihnen Gelegenheit zur Beteiligung zu geben. 

 

4. Sie besitzen ein Initiativrecht für Maßnahmen zur gezielten beruflichen Förderung 

von Frauen. 

 

§ 27 

Chancengleichheitspläne 

 

(1) Die Gemeinden mit mehr als 8 000 Einwohnern sowie Stadt- und Landkreise sol-

len Chancengleichheitspläne erstellen. 

 

(2) Der Kommunalverband für Jugend und Soziales soll einen Chancengleichheits-

plan erstellen. 

 

(3) Für die Zweckverbände, den Kommunalen Versorgungsverband, die Gemeinde-

prüfungsanstalt, die Datenzentrale, die Nachbarschaftsverbände, die Regionalver-

bände und den Verband Region Stuttgart gilt, soweit sie 50 und mehr Personen be-

schäftigten, Absatz 1 entsprechend. 

 

(4) Die vorstehend bezeichneten Stellen regeln in eigener Verantwortung die Erstel-

lung der Chancengleichheitspläne und das Verfahren. 



 

Abschnitt 5 

Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf für Frauen und Männer 

 

§ 28 

Verpflichtete 

 

Die Dienststelle ist verpflichtet, die Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf für 

Frauen und Männer zu fördern und geeignete Maßnahmen zur Verbesserung der 

Rahmenbedingungen vorzunehmen. Die Personalvertretung hat im Rahmen ihrer 

allgemeinen Aufgaben nach § 70 des Landespersonalvertretungsgesetzes auf die 

bessere Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf hinzuwirken. 

 

§ 29 

Familiengerechte Arbeitszeit 

 

Die Dienststellen können auf Antrag über die gleitende Arbeitszeit hinaus eine fami-

lien- oder pflegegerechte Gestaltung der täglichen und wöchentlichen Arbeitszeit ein-

räumen, wenn dies nachweislich zur Betreuung von mindestens einem Kind unter 18 

Jahren oder einer nach § 14 Absatz 1 SGB XI pflegebedürftigen nahen angehörigen 

Person im Sinne von § 7 Absatz 3 PflegeZG erforderlich ist und dienstliche Belange 

nicht entgegenstehen. Ist beabsichtigt, dem Antrag einer oder eines Beschäftigten 

nicht zu entsprechen, ist die Beauftragte für Chancengleichheit zu beteiligen. Die Ab-

lehnung des Antrags ist von der Dienststelle schriftlich zu begründen. 

 

§ 30 

Teilzeitbeschäftigung, Telearbeit und Beurlaubung zur Wahrnehmung von Familien- 

oder Pflegeaufgaben 

 

(1) Die Dienststelle hat unter Einbeziehung der Beauftragten für Chancengleichheit 

für die Beschäftigten in allen Bereichen, auch bei Stellen mit Vorgesetzten- und Lei-

tungsaufgaben, ein ausreichendes Angebot an Teilzeitarbeitsplätzen zu schaffen, 

soweit zwingende dienstliche Belange nicht entgegenstehen. Die Wahrnehmung von 



Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben steht der Reduzierung der Arbeitszeit grund-

sätzlich nicht entgegen.  

 

(2) Im Rahmen der dienstlichen Möglichkeiten sollen die Dienststellen den Beschäf-

tigten auch Telearbeitsplätze anbieten. Diese sollen bevorzugt durch Beschäftigte mit 

Familien- oder Pflegeaufgaben besetzt werden. 

 

(3) Teilzeitbeschäftigung, Telearbeit und Beurlaubung zur Wahrnehmung von Fami-

lien- oder Pflegeaufgaben dürfen sich nicht nachteilig auf den beruflichen Werde-

gang, insbesondere auf die dienstliche Beurteilung, auswirken. Teilzeitbeschäftigten 

sind die gleichen beruflichen Aufstiegsmöglichkeiten und Fortbildungschancen einzu-

räumen wie Vollzeitbeschäftigten. Entsprechendes gilt für Beschäftigte an Telear-

beitsplätzen. Auch dürfen Teilzeit, Telearbeit und Beurlaubung zur Wahrnehmung 

von Familien- oder Pflegearbeiten nicht dazu führen, dass den Beschäftigten gerin-

gerwertige Aufgaben übertragen werden. 

 

(4) Die Dienststellen sind verpflichtet, Beschäftigte, die einen Antrag auf Teilzeitbe-

schäftigung oder Beurlaubung zur Wahrnehmung von Familien- oder Pflegeaufgaben 

stellen, ausdrücklich auf die allgemeinen beamten- und versorgungsrechtlichen, so-

zialversicherungs-, arbeits- und tarifrechtlichen Folgen hinzuweisen. 

 

(5) Beabsichtigt die Dienststelle, dem Antrag einer oder eines Beschäftigten mit Fa-

milien- oder Pflegeaufgaben auf Teilzeitbeschäftigung, Teilnahme an der Telearbeit 

oder Beurlaubung nicht zu entsprechen, ist die Beauftragte für Chancengleichheit zu 

beteiligen. Die Ablehnung des Antrags ist von der Dienststelle schriftlich zu begrün-

den. 

 

§ 31 

Wechsel zur Vollzeitbeschäftigung, beruflicher Wiedereinstieg 

 

(1) Bei Vorliegen der gleichen Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung müssen 

im Rahmen der Besetzung von Vollzeitstellen vorrangig berücksichtigt werden: 

 



1. Teilzeitbeschäftigte mit Familien- oder Pflegeaufgaben, die eine Vollzeitbeschäf-

tigung oder eine Erhöhung ihrer wöchentlichen Arbeitszeit beantragen, sowie 

 

2. beurlaubte Beschäftigte, die während der Beurlaubung Familien- oder Pflegeauf-

gaben wahrgenommen haben und eine vorzeitige Rückkehr aus der Beurlaubung 

beantragen. 

 

(2) Die Dienststelle hat insbesondere den aus familien- oder pflegebedingten Grün-

den Beurlaubten durch geeignete Maßnahmen die Verbindung zum Beruf und den 

beruflichen Wiedereinstieg zu erleichtern. 

 

(3) Beurlaubten soll in geeigneten Fällen Gelegenheit gegeben werden, Urlaubs- o-

der Krankheitsvertretungen wahrzunehmen. 

 

(4) Beurlaubte sind auf Verlangen über Fortbildungsmaßnahmen zu unterrichten. 

Eine Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen soll ihnen im Rahmen der zur Verfü-

gung stehenden Plätze und der allgemeinen Grundsätze über die Auswahl der dafür 

in Frage kommenden Beschäftigten ermöglicht werden. Ihnen sind auf Verlangen 

Fortbildungsmaßnahmen anzubieten, die den beruflichen Wiedereinstieg erleichtern. 

§ 12 Absatz 1 Satz 3 und Absatz 4 findet entsprechende Anwendung. 

 

(5) Mit den Beurlaubten sind auf Antrag Beratungsgespräche zu führen, in denen sie 

über Einsatzmöglichkeiten während und nach der Beurlaubung informiert werden. 

 

Abschnitt 6 

Übergangs- und Schlussvorschriften 

 

§ 32 

Übergangsvorschrift 

 

(1) Gleichstellungsbeauftragte nach § 25 Absatz 1 sind, soweit nicht bereits bestellt, 

innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten dieses Gesetzes, aber vor Erstellung eines 

Chancengleichheitsplans, zu bestellen. 

 



(2) In den Städten und Gemeinden unter 50 000 Einwohnern sind Personen oder 

Organisationseinheiten nach § 25 Absatz 2, soweit nicht bereits benannt, innerhalb 

eines Jahres nach Inkrafttreten dieses Gesetzes, aber vor Erstellung eines Chan-

cengleichheitsplans, zu benennen. 

 

(3) Vor Inkrafttreten dieses Gesetzes bestellte hauptamtliche Gleichstellungsbeauf-

tragte bleiben mit deren Zustimmung bis zum Ablauf ihrer derzeitigen Bestellung im 

Amt. Sie führen ihr Amt mit den Rechten und Pflichten einer Gleichstellungsbeauf-

tragten nach diesem Gesetz fort. 

 

§ 33 

Evaluation 

 

Die Neuregelungen des Chancengleichheitsgesetzes sind drei Jahre nach ihrem In-

krafttreten zu evaluieren. 

 

§ 34 

Inkrafttreten 

 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft. Gleichzeitig tritt das 

Chancengleichheitsgesetz vom 11. Oktober 2005 (GBl. S. 313, 326) das zuletzt 

durch Artikel 8 des Gesetzes vom April 2014 (GBl. S. 99, 168) geändert worden ist, 

außer Kraft. 

 

Stuttgart, den 

 

Die Regierung des Landes Baden-Württemberg: 


